
JugendTaxi der VG Altenahr

Taxi Seul Tel.: 02643 6666
Mietwagen Kreuzberg Tel.: 02643 7575

WAS DU WISSEN SOLLTEST ZUR NUTZUNG DES JUGENDTAXI

IST DAS JUGENDTAXI?

Kinder unter  
14 Jahren

Jugendliche  
unter 16 Jahren

Jugendliche  
unter 18 Jahren

Aufenthalt in Gaststätten bis 24 Uhr

- zur Einnahme einer Mahlzeit oder eines Getränkes in der Zeit von 5.00 - 23.00 Uhr
- Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder vergleichbaren Vergnügungsbetrieben
Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen (u.a. Disco, Club, Abi-Party) bis 24 Uhr
Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von anerkannten Trägern der Jugendhilfe 
- bei künstlerischer Betätigung 
- zur Brauchtumspflege

bis 22 Uhr bis 24 Uhr bis 24 Uhr

Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen, Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit
Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
Abgabe/ Verzehr von Brandwein, brandweinhaltigen Getränken und Lebensmitteln
Abgabe/ Verzehr anderer alkoholischer Getränke; z.B. Wein, Bier o.ä.
Rauchen in der Öffentlichkeit
Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen nur entsprechend der Freigabekennzeichen  
des Films und Vorspanns bis 20 Uhr bis 22 Uhr bis 24 Uhr

Abgabe von Videokassetten und Bildträgern nur entsprechend der Freigabekennzeichen ohne Altersbeschränkung ab 6 / 12 / 16 Jahre
Spielen an Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit nur entsprechend  
der Freigabekennzeichen
                 erlaubt                   nicht erlaubt!               =  nur in Begleitung Erziehungsberechtigter 

Mit diesen Zeichen gekennzeichnete Verbote und zeitliche Begrenzungen werden durch die Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. Die Erziehungsberechtigten sind nicht 
verpflichtet, alles zu erlauben, was das Gesetz gestattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

DAS JUGENDSCHUTZGESETZ (JuSchG)

ProBüro für Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Altenahr
Schulstr. 3, 53505 Altenahr

Telefon: 02643 8174, Fax: 02643 902640
jugendbuero@proju-altenahr.de, www.probuero-altenahr.de

oder besucht uns bei

Das Jugendtaxi ist eine seit 1997 bestehende Kooperation  
zwischen der VG Altenahr und dem Taxi unter nehmen Seul.  
Mit dem Neustart 2015/16 wird die Kooperation durch das 
Mietwagenunternehmen Kreuzberg erweitert.

Zwar verfügt die VG über ein recht flächendeckendes Netz des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), aber zu später Stunde  
oder in abgelegene Dörfer sind die Verbindungen eher unzulänglich.

Hierfür soll das Jugendtaxi die Lösung sein. Die Fahrten des  
Jugendtaxis werden von der VG Altenahr mit 50% des Fahrpreises 
subventioniert. Das Jugendtaxi fährt immer dann, wenn man 
innerhalb der VG Grenzen mit dem ÖPNV, Eltern oder Freunden  
nicht weiter kommt.



DARF DAS JUGENDTAXI NUTZEN?

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren,  
die ihren ersten Wohnsitz innerhalb der VG Altenahr haben.

Inhaber der Jugendleiterkarte (Juleica) ohne Alters - 
beschränkung mit erstem Wohnsitz innerhalb der VG Altenahr.

Das Anmeldeformular zur Ausstellung eines Jugendtaxi - 
ausweises für unter 16-jährige ist im Jugendbüro, im Rathaus 
oder als Download unter www.probuero-altenahr.de erhältlich.

Nach Terminvereinbarung wird der Ausweis im Jugendbüro 
kostenlos ausgestellt.

Im Gegensatz zur bisherigen Nutzung müssen ab jetzt Jugendliche 
zwischen 12 und 15 Jahren einen Jugendtaxiausweis beantragen und  
zur Nutzung mit sich führen. 
Dieser wird mit Vollendung des 20sten Lebensjahres ungültig und  
muss somit nur einmalig beantragt werden. Ansonsten berechtigt  
der mitgeführte Personalausweis zur Nutzung des Jugendtaxis.

Nur innerhalb der Grenzen der VG Altenahr übernimmt die 
Verbandsgemeinde die Hälfte des Fahrpreises. Wird die Fahrt über  
diese hinaus fortgesetzt, so wird der Taxinutzer ab dort zu den  
üblichen Konditionen befördert.

Das Jugendtaxi darf nur genutzt werden, wenn innerhalb der  
nächsten 60 Minuten eine Beförderung durch Bus und/oder Bahn  
nicht möglich ist.

Nutzungsberechtigte dürfen nur auf direktem Wege Begleitung 
mitnehmen, auch wenn diese nicht in der VG Altenahr wohnhaft ist. 

Bei Bestellung eines Taxis muss klargestellt werden, dass es sich um  
eine Jugendtaxifahrt handeln soll.

Planbare Fahrten sollten nach Möglichkeit frühzeitig bestellt und  
am Tag der Fahrt noch einmal bestätigt werden.

Legitimation Jutaxausweis Personalausweis

12-15 Jahre
Ab 16 Jahren
Oder eine gültige Jugendleiterkarte ohne Altersbegrenzung  (Juleica)


